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Anlass:

Kenntnisgabe der Vorhabenliste flir 2026

Bericht:

Die Nachfrage nach Mitteln der sozialen Wohnraumférderung ist nach wie vor hoch. Viele
Projekte konnten in 2025 keine Fordermittel erhalten.

Auch fir das kommende Jahr 2026 wird die Nachfrage nach Wohnraumférdermitteln voraus-
sichtlich die zur Verfiigung stehenden Mittel Gberschreiten.

Das Ministerium fir Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hat daher die Kommunen (wie
auch bereits fur 2025) aufgefordert, die geplanten Projekte im gefoérderten Wohnungsbau fiir
2026 in einer Vorhabenliste bis zum 01.09.2025 mitzuteilen.

Das Verfahren und die Forderkriterien sind im anliegenden Schreiben des Ministeriums dar-
gestellt.

Die Projekte wurden von FBS und FB2 zusammengestellt und die Einschatzung bzw. Priori-
sierung verwaltungsintern abgestimmt.

Es wurden die Projekte priorisiert, bei denen durch Neubauten zusatzlicher Wohnraum ge-
schaffen wird.

Im letzten Jahr hatte die Hansestadt Lubeck eine Vorhabenliste ohne eigene Priorisierung

abgegeben. Vier Projekte aus Libeck wurden fur 2025 von Ministerium und IB.SH ausge-
wahlt.
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Anlagen:
Schreiben Ministerium vom 02.04.2025
und

Vorhabenliste Stand Juni 2025

Senatorin Pia Steinrlicke
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02.04.2025

Soziale Wohnraumférderung — Verfahren in 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Uber einem Jahr Ubersteigt die Nachfrage nach Férdermitteln der Sozialen Wohn-
raumforderung die zur Verfigung stehenden Mittel deutlich. Wie Sie wissen, haben wir
aufgrund dessen das Foérderverfahren angepasst - u. a. mit dem Einfihren der Kommuna-
len Vorhabenliste - und zum 1. September 2024 neue Foérderkriterien eingefthrt.

Im November/Dezember haben wir dann dartiber informiert, welche Vorhaben jeweils die
Moglichkeit erhalten, Fordermittel in 2025 zu erhalten. Leider konnten trotz mehrmaliger
Mittelaufstockungen durch die Landesregierung und der damit verbundenen Rekord-
summe von 1,6 Mrd. € fur die gesamte Forderperiode 2023-2026 nicht alle Vorhaben auch
mit Férdermitteln hinterlegt werden. Es kénnen sich nur noch im Einzelfall Anderungen
durch ein Nachricken von der Warteliste ergeben. In diesen Fallen werden Sie durch uns
informiert.

Viele von Ihnen blicken dementsprechend bereits auf die Fordermittel flr das Jahr 2026
und fragen sich, wie sich die Soziale Wohnraumforderung in diesem Jahr gestalten wird.
Im Folgenden méchte ich Sie gern Gber den aktuellen Stand informieren:

1. Mittelausstattung

Fur das Jahr 2026 werden 100 Mio. € zusatzlich bereitgestellt, somit stehen erneut rd. 400
Mio. € fur die Soziale Wohnraumforderung zur Verfugung. Weitere Mittelaufstockungen
sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten.
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2. Forderkriterien und -verfahren
Die zum 1. September 2024 eingefuhrten ,neuen® Forderkriterien bleiben bestehen:

a) Es sollen nicht mehr als 80, aber auch nicht weniger als 6 Wohneinheiten in einem
Vorhaben geférdert werden;

b) In einem Vorhaben sollen maximal 70 % der Wohneinheiten geférdert werden;

c) Forderfahig sind bei den Gesamtkosten des Bauvorhabens nur die Kosten des Re-
gelstandards ,Erleichtertes Bauen®.

Das Verfahren ahnelt dem des vergangenen Jahres, wird jedoch — basierend auf den ge-
machten Erfahrungen — noch etwas optimiert:

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Kommunale Vorhabenliste geben, Uber welche
Sie uns als Kommunen die Vorhaben mitteilen kdnnen, die Sie in 2026 und gerne auch

2027 gefordert sehen mochten. Uber die Liste kdnnen Sie uns dariiber hinaus mitteilen,
welche Vorhaben dabei von besonderer Bedeutung sind. Die Nummerierung der Vorha-
ben in der Liste entspricht der Bearbeitungsreihenfolge der Investitionsbank Schleswig-
Holstein (IB.SH).

Bitte beachten Sie, dass der Prozess mit der Vorhabenliste 2026 wieder von Null beginnt.
Es sind keine Projekte automatisch vorgemerkt o. A., sodass Sie auch Projekte, die schon
auf der Vorhabenliste 2025 standen und bisher keine Mdglichkeit auf eine Forderung er-
halten haben, erneut auf die Vorhabenliste setzen sollten, sofern diese weiterhin seitens
der Kommune gewunscht werden. Dies gilt auch fir Projekte der Nachrickerliste.

Das (neue) Muster der Vorhabenliste finden Sie im Anhang. Bitte verwenden Sie dieses
Muster und lassen uns die Vorhabenliste als Excel-Datei bis spatestens zum 1. Septem-
ber 2025 per Email (an madleen.bergmann@im.landsh.de; kreisfreie Stadte an
iris.maas@im.landsh.de) zukommen. Ergénzen Sie hierfur bitte den Namen lhrer Kom-
mune bzw. Ihres Amtes in dem Dateinamen. Soweit moéglich, wirden wir uns tber eine
frihere Ubersendung freuen, um die IB.SH in die Lage zu versetzen, friihzeitig eine Vor-
bewertung der Projekte vorzunehmen.

Wie auch im vergangenen Jahr wird die IB.SH wieder den Status Quo der einzelnen Vor-
haben erganzen. Sie kdnnen im Anschluss noch bis zum 1. Oktober 2025 Anderungen an
der Vorhabenliste vornehmen.

3. Informations- und Beratungsgesprache bei der IB.SH / ARGE-Erstgesprach

Die Informations- und Beratungsgesprache bei der IB.SH laufen kontinuierlich weiter.
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In diesem Jahr wird der erste Schritt sein, um in das Forderverfahren aufgenommen zu
werden, dass eine Vorqualifizierung durch die IB.SH erfolgt sowie im Anschluss daran ein
Erstgesprach bei der Arbeitsgemeinschaft fir zeitgemal3es Bauen e. V. (ARGE) durchge-
fuhrt worden ist.

Bereits ab dem 1. Juni 2025 wird durch die IB.SH eine Vorqualifizierung der Projekte fur
das Foérderjahr 2026 stattfinden. Fiur diese Vorqualifizierung bendétigt die IB.SH folgende
Informationen, die hauptsachlich durch die Investorinnen und Investoren vorgelegt wer-
den:

- Aktuelle Kommunale Stellungnahme mit Bestatigung des Bedarfs an gefordertem
Wohnraum;

- Aufnahme des Bauvorhabens in die Kommunale Vorhabenliste;
- Einhaltung der neuen Forderkriterien (siehe Punkt 2);

- Projektinformationen (Kostenschatzung, Anzahl der Wohnungen und Wohnflachen
aufgeteilt nach gefdrdert und frei finanziert);

- Informationen zu den wirtschaftlichen Verhéaltnissen der zukiinftigen Kreditnehmerin
bzw. des zukunftigen Kredithnehmers.

Eine Vorqualifizierung durch die IB.SH ist die Voraussetzung, damit Termine fir Erstge-
sprache bei der ARGE vereinbart werden kénnen. Terminanfragen fur diese ARGE-Erst-
gesprache kénnen ab dem 1. Oktober 2025 formlos bei der IB.SH gestellt werden.

Fur die Terminvergabe werden verschiedene Kriterien herangezogen: Einerseits die Ein-
haltung Forderkriterien, welche in den Wohnraumférderungsrichtlinien (WoF6RL) benannt
sind. Andererseits die stadtebaulichen Ziele der Kommunen, welche sich in den Vorhaben-
listen abbilden. Erganzend wird eine bedarfsangemessene Verteilung der Férdermittel zwi-
schen den Wohnungsmarktregionen angestrebt, um den gesetzlichen Auftrag der Wohn-
raumforderung bestmdglich umzusetzen. Zur weiteren Differenzierung wird auch die War-
tezeit des Projektes bertcksichtigt.

Innerhalb von 4 Wochen nach Erstellung des Erstvermerkes durch die ARGE muss durch
die Investorin bzw. den Investor ein Férderantrag bei der IB.SH gestellt werden. Damit ver-
bunden ist die Férdermittelreservierung fur das Bauvorhaben. Nach einer Antragstellung
muss das Projekt innerhalb von sechs Monaten so weit konkretisiert werden, dass eine
Forderzusage erteilt werden kann.



4. Fordermittelvergabe

Es ist bereits jetzt absehbar, dass auch im kommenden Jahr wieder eine sehr hohe Mitteli-
nanspruchnahme bestehen wird. Wir werden vsl. wieder im November 2025 dariber infor-
mieren, welche Vorhaben ein ARGE-Erstgesprach und somit auch die Moglichkeit erhal-
ten, Fordermittel im Jahr 2026 zu beziehen.

Nach wie vor befindet sich die Wohnraumférderung Schleswig-Holsteins in einer einmali-
gen Situation, welche alle am Férderprozess Beteiligten vor Herausforderungen stellt und
neue Wege erfordert. Ich danke allen, die diese gemeinsam mit uns in dem vergangenen
Jahr gegangen sind, um weiterhin sehr viele geforderte Projekte im Land zu realisieren,
und in stetem Austausch mit uns standen.

Naturlich stehen wir auch in diesem Jahr wieder jederzeit fur Ruckfragen oder einen Aus-
tausch zu Verfigung. Kommen Sie diesbeziglich gerne auf uns zu!

Umfangreiche Informationen zur Weiterentwicklung der Sozialen Wohnraumférderung fin-
den Sie auch unter www.schleswig-holstein.de/wohnraumfoerderung-aktuell.

Mit freundlichen GriRRen

gez. Dr. Maik Kruger

Anlage: Muster Kommunale Vorhabenliste 2026
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Vorhabenliste: HL - Geplante Projekte geforderter Wohnungsbau 2026

Stand: 30.06.2025

Wohneinheiten (WE)

Erganzende Informationen

Ranking

Art des Projektes

Bezeichnung B-Plan /
Projekt

Stadtteil

Entwicklung /
Vermarktung /
Eigentiimer

Gesamt- gef. WE
projekt 2026

Begriindung

Satzungs-
beschluss

beschlossener/

rechtswirksamer
B-Plan oder Zulassigkeit

nach §34 BauGB

Bauantrag liegt
vor/ nicht
erforderlich

ErschlieBung
vorhanden

geringes sonstiges Verzégerungsrisiko
(bspw. keine Ausschreibung/ Vergabe des
Grundstiicks/ Entmietung erforderlich)

zusatzlicher
Wohnraum

Bestandshalter mit
regionalem Bezug oder
stadtisches Projekt

B-Plan 32.61.00

Neue Teutendorfer Siedlung /
Am Dreilingsberg

Travemiinde

bouwfonds
immobilienentwicklung
- bpd

630 100

« sehr hoher Bedarf nach preisgiinstigem Wohnraum in Travemiinde
« hohe Bedeutung des Gesamtprojektes flr den Stadtteil insgesamt
(Schaffung eines neuen Quartiers)

« stadtebaulicher Vertrag: keine vertragliche Regelung, wenn
Forderantrag abgelehnt wird (freifinanzierter Wohnungsbau maglich)
« das Projekt ist bereits weit fortgeschritten und kénnte zeitnah
umgesetzt werden (ErschlieRung fehlt! --> abschlieBende
Priorisierung des Vorhabens erst nach Fertigstellung der ErschlieRung
moglich, um Verzégerungsrisiko zu beurteilen!)

« Fordermittel fir die Rentabilitdt des Gesamtprojektes erforderlich

« Nachriicker fir Forderung 2025

rechts-
wirksam

ja

ja

ja

ja

B-Plan 07.32.00

Schlutuper StraRe /
Lauerhofer Feld

St. Gertrud

in Vorverhandlungen

400 130

« sehr hoher Bedarf nach preisgiinstigem Wohnraum in St. Gertrud

« hohe Bedeutung fiir den Stadtteil insgesamt (Schaffung eines neuen
Quartiers)

« das Projekt ist bereits weit fortgeschritten und kénnte zeitnah
umgesetzt werden

« Vertrag: Wenn weniger als 80 WE gefordert werden, diirfen bis zu
50% der tibrigen Wohnflache als Eigentumswohnungen errichtet
werden (max. 80 Eigentumswohnungen insgesamt)

« ErschlieRung wird bis Ende 2025 hergestellt

rechts-
wirksam

(ja)

(ja)

(j2)

B-Plan 01.77.00

Nérdliche Wallhalbinsel

Innenstadt

PIH/
alpha Projektentwicklung
GmbH

64
205 (Studenten-
wohnheim)

« sehr hohe stadtebauliche Bedeutung des Gesamtprojektes

« sehr hoher Bedarf nach Wohnraum fiir Student:innen

« stadtebaulicher Vertrag: wenn Férderantrag abgelehnt wird, muss
mietpreisgedampfter Wohnungsbau errichtet werden

« Fordermittel fur die Rentabilitat des Projektes erforderlich

« Nachriicker fir Férderung 2025

rechts-
wirksam

(ja)

B-Plan 32.77.00

Europaweg /
OstseestralRe
(Pommernzentrum)

Travemiinde

MMW NORD
Wohnungsbau GmbH

80
(9gfs.
140 Reduzierung
auf 40)

« sehr hoher Bedarf nach preisgiinstigem Wohnraum in Travemiinde
« gef. Wohnungsbau fiir die Rentabilitidt des Gesamtprojektes
erforderlich

« Reduzierung der Anzahl an gef. Wohneinheiten auf rd. 40 WE
entsprechend 30%- Beschluss der BU (Investor plant aktuell 80 gef.
WE), wenn nicht ausreichend Férdermittel zur Verfligung stehen

« stadtebaulicher Vertrag: wenn Forderantrag abgelehnt wird, sind 30
% der zulassigen Geschossflache (einschlieflich Reihenhauser) als
freifinanzierte Mietwohnungen mit einer Bindung von 25 Jahren
herzustellen

« das Projekt ist bereits sehr weit fortgeschritten und kann zeitnah
umgesetzt werden

« Nachriicker fir Forderung 2025

rechts-
wirksam

B-Plan 21.01.00

Oberbiissauer Weg /
Neue Mitte Moisling
(inkl. Seniorenheim)

Moisling

in Vorverhandlungen

190
(inkl.
Senioren-
wohnheim)

21

« sehr hohe stadtebauliche Bedeutung/ zentraler Baustein fiir die
GesamtmaRnahme "Neue Mitte Moisling" (Stadtebauférderung)

« Vorhaben entspricht den Zielvorstellung des IEK einen
Lebensmittelmarkt plus Geschosswohnungsbau zu errichten

« GesamtmaRnahme bereits sehr weit fortgeschritten

« negative Effekte bei langerem Stillstand aufgrund von Brachflache
an stadtebaulich sensibler Ortslage zu erwarten

« Férdermittel fur die Rentabilitat des Gesamtprojektes erforderlich

« Nachriicker fir Forderung 2025

1V /2025

Neubau

Ebner-Eschenbachstrale 7-11/
22-30

St. Jurgen

Vereinigte
Baugenossenschaften
Libeck eG

15 10

« sehr hoher Bedarf nach preisgiinstigem Wohnraum in St. Jiirgen

B-Plan 19.03.00

Niendorf / Holzkoppel

Moisling

Marco Fibelkorn
Baumanagement

10
32 (Reihen-
hauser)

« hohere Umsetzungswahrscheinlichkeit auch ohne Férderung, da
gef. Reihenhauser geplant sind

« stadtebaulicher Vertrag: keine vertragliche Regelung, wenn
Forderantrag abgelehnt wird (freifinanzierter Wohnungsbau maglich)
« Nachriicker fir Forderung 2025

rechts-
wirksam

B-Plan 11.03.00

Wulfsdorf / Karkfeld

St. Jurgen

Marco Fibelkorn
Baumanagement

8
23 (Reihen-
hauser)

« hohere Umsetzungswahrscheinlichkeit auch ohne Férderung, da
gef. Reihenhauser geplant sind

« im Vergleich zu anderen Projekten noch nicht so weit fortgeschritten
(Verzdgerungsrisiko)

1V /2025

ja

ja

Bindungsankauf

Miritzweg 5-8

St. Lorenz Nord

Grundstlicksgesellschaft
Trave mbH

- 24

« Bindungsankauf: Es wird kein zusatzlicher Wohnraum geschaffen
« Nachriicker fir Forderung 2025

10

Sanierung

Rotkappchenweg 11

Moisling

Grundstlicksgesellschaft
Trave mbH

54 38

« Sanierung: Es wird kein zusatzlicher Wohnraum geschaffen
 Entmietung noch nicht gestartet

1

Bindungsankauf

Moislinger Allee101-105/
Auguste-Schmidt-
Strale 6-8

St. Lorenz Sud

Liibecker Bauverein eG

- 45

« Bindungsankauf: Es wird kein zusatzlicher Wohnraum geschaffen

ja

ja

12

Sanierung

Ostpreufienring 212-222

Kiicknitz

Liibecker Bauverein eG

- 24

« Sanierung: Es wird kein zusatzlicher Wohnraum geschaffen

WE insgesamt

1.689 554




	Vorlage
	Anlage  1 20250402_Soziale Wohnraumförderung_Infoschreiben
	Anlage  2 Vorhabenliste Stand 01.07.2025

